
 

Sitzungsvorlage 

230/535/2023 

 

Amt/Abteilung: 

Liegenschaftsabteilung 

Datum: 06.10.2023 

Aktenzeichen: 

230/87.2 

  

An: Datum der Beratung Zuständigkeit Abstimmungsergeb. 

   Stadtvorstand 23.10.2023 Vorberatung  N 

Hauptausschuss 31.10.2023 Entscheidung  Ö 

 

   
 

Betreff: 

 

Beschaffung eines Dienstfahrzeugs für den Forstwirt des Stadtwaldes 

 

Beschlussvorschlag: 

 

a) Die Verwaltung wird beauftragt, auf Grundlage des nachstehenden Sachverhalts, 

einen Dienstwagen für den Einsatz im Stadtwald zu beschaffen. 

 

b) Die für den Erwerb des Dienstfahrzeuges erforderlichen Mittel in Höhe von  

25.000 Euro sind im Nachtragshaushaltsplan 2023 auf dem Produktkonto 5551.0714 

veranschlagt. 

 

c) Die Beschaffung soll aus Gründen der Dringlichkeit im Vorgriff auf Genehmigung 

des Nachtragshaushaltsplans erfolgen. Die auf dem vorgenannten Produktkonto 

veranschlagten Mittel werden außerplanmäßig zur Verfügung gestellt und zur 

Ausgabe freigegeben. 

 
 

 

Begründung: 

 

Im Haushaltsplan der Stadt Landau wurde ab dem Jahr 2023 eine Stelle als Forstwirt für 

den Stadtwald ausgewiesen. 

 

Nach Genehmigung dieses Haushaltsplans mit Stellenplan wurde die Stelle 

ausgeschrieben und zum 02.10.2023 besetzt. 

 

Aufgrund des vorrangigen Arbeitseinsatzes im Stadtwald auf dem Taubensuhl und im 

Wollmesheimer Wald, aber auch wegen teilweise revierübergreifender Einsätze in den 

Wäldern der Nachbarkommunen, ist die Bereitstellung eines Dienstfahrzeuges 

erforderlich. 

 

Eine Fahrzeugbeschaffung über einen Leasingvertrag ist aufgrund der Vielzahl von 

Nutzungen auf unbefestigten Wegen und der damit einhergehenden besonderen 

Abnutzung des Fahrzeugs unwirtschaftlich. Es ist mit überdurchschnittlichen Abzügen 

für optische Beeinträchtigungen (Kratzer im Lack, Innenausstattung abgenutzt) zu 

rechnen.  

Daher ist ein Kauf eines Neufahrzeugs oder neuwertigen Gebrauchtfahrzeugs auf der 

Grundlage eines tatsächlich im Gelände nutzbaren kleinen Allradfahrzeugs zu 

priorisieren. 
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Aufgrund des Einsatzzwecks und –orts kommt eine Elektro- oder Hybridversion des zu 

erwerbenden Fahrzeuges nicht in Frage. 

 

Für einen Betrag von bis zu 25.000 Euro soll ein entsprechendes Fahrzeug beschafft 

werden. Der Nachtragshaushaltsplan 2023 enthält daher einen Ansatz in Höhe von 

25.000,00 Euro. 

 

 

Über eine grundsätzliche Verfügbarkeitsanfrage für ein Neufahrzeug bei der Zentralen 

Beschaffungsstelle des Landes Rheinland-Pfalz im Landesbetrieb Mobilität Rheinland-

Pfalz (ZBL) hat sich bisher kein für den geplanten Einsatz im Gelände geeignetes 

Angebot ergeben.  

 

Sollte auch nach erneuter detaillierter Anfrage mit konkreten Vorgaben zur 

Ausstattung des Fahrzeugs kein geeignetes Angebot für ein Neufahrzeug vorliegen, 

wird die Verwaltung beauftragt, im Rahmen der freihändigen Vergabe, ein 

geländetaugliches Allradfahrzeug zum Preis von maximal 25.000 Euro zu beschaffen. 

Nach Einholung vergleichbarer Angebote bei Kfz-Fachbetrieben in der Umgebung wird 

dem wirtschaftlichsten Angebot der Zuschlag erteilt.  

 

 

Die Unterhaltungskosten des Fahrzeugs sind ebenfalls im Nachtragshaushalt 2023 

berücksichtigt. 

 

Die Liegenschaftsabteilung empfiehlt dem Hauptausschuss dem Erwerb eines 

Dienstfahrzeuges für den Forstwirt zuzustimmen und die erforderlichen 

Haushaltsmittel, im Vorgriff auf Genehmigung des Nachtraghaushaltes 2023, 

außerplanmäßig zur Bewirtschaftung freizugeben. 
 

 

Finanzielle Auswirkung: 

 

Produktkonto:5551.0714 

Haushaltsjahr: 2023 

Betrag: 25.000,00 Euro 

Über- oder außerplanmäßige Ausgaben: 

Mittelbedarf ist über die genehmigten Haushaltsansätze gedeckt:      Ja ☐ / Nein  

 

Bei Investitionsmaßnahmen ist zusätzlich anzugeben: 

Mittelfreigabe ist beantragt:                Ja  / Nein ☐ 

 

Es handelt sich um eine förderfähige Maßnahme:             Ja ☐ / Nein  

 

Sofern es sich um eine förderfähige Maßnahme handelt: 

Förderbescheid liegt vor:                 Ja ☐ / Nein ☐ 

 

Drittmittel, z.B. Förderhöhe und Kassenwirksamkeit entsprechen den veranschlagten 

Haushaltsansätzen und wirken nicht krediterhöhend: Ja ☐ / Nein ☐ 

 

 

Sonstige Anmerkungen: 
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Nachhaltigkeitseinschätzung: 

 

Die Nachhaltigkeitseinschätzung ist in der Anlage beigefügt:            Ja  / Nein ☐ 

Begründung:   

 
Beteiligtes Amt/Ämter: 

 

Dezernat III - hauptamtlicher BGO 

Finanzverwaltung/Wirtschaftsförderung 

 

Schlusszeichnung: 
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